
Genehmigung des Bundes

Am 30. Dezember 2002 hat das Eidgenössische Justiz- und Polizeideparte-
ment:

das Gesetz vom 14. November 2002 zur Anpassung der kanto-
nalen Gesetzgebung an das SVOG genehmigt.

Diese Genehmigung gilt für die terminologischen Anpassungen
nach Artikel 5 Abs. 1 des Gesetzes; sie gilt jedoch nicht für
eventuelle künftige Änderungen nach Artikel 5 Abs. 2 und 3.
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